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a) Die im Zusammenhang mit der Überprüfung von im 
Ermittlungsverfahren getroffenen staatsanwaltschaftlichcn 
beziehungsweise richterlichen M aßnahmen, bei denen ein 
Beurteilungsspielraum des Entscheidungsträgers besteht, 
entwickelten G rundsätze zur Vertretbarkeit der Maßnahme 
gelten auch für die Beurteilung von Ansprüchen aus enteig- 
nungsgleichein Eingriff. Ist eine solche Ermittlungshandlung 
vertretbar, entfällt die Rechtswidrigkeit des Eingriffs als Vor
aussetzung einer H aftung aus enteignungsgleichem Eingriff.
b) Bei Geltendmachung eines Anspruchs aus enteignendem
Eingriff ist das Vorliegen eines Sonderopfers der von der Be
schlagnahme eines Presseerzeugnisses betroffenen Kapitalge
sellschaft regelmäßig zu verneinen, wenn das E ingreifender 
Strafverfolgungsbchörden durch ein bewusst riskantes Ver
halten eines Gesellschaftsorgans veranlasst worden ist............ 200

Die Wiederaufnahme abgebrochener Verhandlungen führt 
nicht zu einer auf den Beginn der Verhandlungen rückwirken
den H em m ung der Verjährung.................................................  .....  213

a) Bei der Besicherung eines Darichensrückzahlungsan
spruchs des Sicherungsnehmers gegen den Aktionär durch 
die Aktiengesellschaft mit einer dinglichen Sicherheit ist der 
Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch im Sinn des § 57 
Abs. 1 Satz 3 A ktG  der Freistellungsanspruch gegen den A k
tionär. Dieser ist vollwertig, wenn nach einer vernünftigen 
kaufmännischen Beurteilung im Zeitpunkt der Besicherung 
ein Forderungsausfall für den Darlehcnsrückzahlungsan- 
spruch unwahrscheinlich ist.
b) Eine Besicherung zum  Zweck des Erwerbs von Aktien
nach § 71a Abs. 1 Satz 2 A ktG  setzt einen Zusammenhang 
der Besicherung mit dem Erw erb voraus. D ieser Zusammen
hang besteht, wenn die Leistung der Gesellschaft objektiv 
dem Aktienerwerb dient, die Parteien des Finanzierungs
geschäfts dies wissen und die Zweckverknüpfung rechts
geschäftlich zum Inhalt ihrer Vereinbarung machen. Die 
U nterstützung eines zahlungsschwachen Aktionärs, der an
sonsten seine Anteile verkaufen müsste, steht nicht mehr im 
Zusammenhang m it dem Erwerb der A ktien.............................  224

a) Die Revision gegen ein auf Patentverletzung erkennendes 
Berufungsurteil ist zur Sicherung einer einheitlichen Recht
sprechung zuzulassen, wenn das Patent ganz oder teilweise 
rechtskräftig für nichtig erklärt w ird und dies dem Berufungs
urteil die Grundlage entzieht. D er Zulassungsgrund muss -  
gegebenenfalls innerhalb der Frist zur Wiedereinsetzung in 
die insoweit versäumte Frist zur Begründung der N ichtzulas
sungsbeschwerde -  geltend gemacht werden.
b) Die Partei kann den Wegfall der Urteilsgrundlage nicht im
W egeeinerRestitutionsklagegeltendmachcn,wennsieesschuld- 
haft unterlassen hat, den Restitutionsgrund zum  Gegenstand 
einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im 
Verletzungsurtcil zu machen. (»Vakuumtransportsystem«)... 238
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a) Im Fall des Wechsclmodells haben grundsätzlich beide 
Eltcrnteile für den Barunterhalt des Kindes einzustehen. D er 
U nterhaltsbedarf bemisst sich nach dem beiderseitigen Ein
kommen der Eltern und umfasst außerdem die infolge des 
Wechsclmodells entstehenden Mehrkosten.
b) D er dem Kind von einem Elternteil während dessen Be
treuungszeiten im Wcchselmodcll geleistete N aturalunterhalt 
führt nicht dazu, dass ein Barunterhaltsanspruch nicht geltend 
gemacht werden kann. D er geleistete N aturalunterhalt ist viel
m ehr nur als (teilweise) Erfüllung des Unterhaltsanspruchs zu 
berücksichtigen.
c) Der, Unterhaltsanspruch kann in zulässiger Weise vom 
Kind gegen den besser verdienenden Elternteil geltend ge
macht werden. Dass er sich auf den Ausgleich der nach A bzug 
von den Eltern erbrachter Leistungen verbleibenden Unter
haltsspitze richtet, macht ihn nicht zu einem -  nur zwischen 
den Eltern bestehenden -  familienrechtlichcn Ausglcichsan- 
spruch.
d) Das Kindergeld ist auch im Fall des Wechsclmodells zur
Hälfte auf den Barbedarf des Kindes anzurechnen. D er auf die 
Betreuung entfallende Anteil ist zwischen den Eltern hälftig 
auszuglcichen. D er Ausgleich kann in Form der Verrechnung 
mit dem K indesunterhalt erfolgen............. ..................................
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